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B e k a n n t m a c h u n g  
Bauleitplanung der Gemeinde Rastede 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
 

Bebauungsplan 120 – Südende I  
 

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.09.2022 die Aufstellung des o. g. 
Bauleitplans beschlossen. Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans ist die Festsetzung von 
Art und Maß der baulichen Nutzung zur Steuerung der Einzelhandels- und 
Nachbarschaftsverträglichkeit sowie die Aufstellung von örtlichen Bauvorschriften zur 
Gestaltung der Baukörper sowie zur Steuerung der Zulässigkeit von Werbeanlagen. Die Lage 
und der Geltungsbereich sind dem nachstehenden Kartenausschnitt zu entnehmen.  
 

 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wird der Beschluss des Verwaltungsausschusses der Gemeinde 
Rastede über die Änderung des o. g. Bebauungsplans bekannt gemacht. 
 
Diese Bekanntmachung erfolgt auch im Internet unter www.rastede.de unter der Rubrik 
„Verwaltung“ >> „Satzungen/ Verordnungen/ Bekanntmachungen“. 
 
Rastede, 01.10.2022               Fachbereich Gemeindeentwicklung 


